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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1991

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §58 Abs1;

AVG §59 Abs1;

AVG §66 Abs4;

VStG §44a lita;

VStG §44a Z1 impl;

VStG §44a Z1;

VStG §65;

Rechtssatz

Bei der Einschränkung des Tatzeitraumes handelt es sich nicht etwa um eine bloße Modi zierung des Schuldspruches,

sondern um eine Einschränkung des von der Behörde erster Instanz auf Grund einer unzutre enden Rechtsansicht

angenommenen strafbaren Tatzeitraumes. Der Berufungsbehörde ist es daher versagt, dem Beschwerdeführer auch

den Ersatz der Kosten des Berufungsverfahrens iSd § 65 VStG aufzuerlegen.
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